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Antrag M

1. Im Rahmen des Verfahrens zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 07-86 werden

mögliche Nutzungen ols FreizeiT-/Sporiflöchen, als Pendlerporkplö’rze für die
B15neu oder 015 Sonderflöchen für Bloulich’rorgonisoiionen in den Blick genommen

und alternative Nuizungskonzepie dem Bouseno’r vorgestellt

2. Die Verwaltung prüft die Möglichkeiien zum Erlass einer Vorkoufsrech’rsso'rzung

über die brochiiegenden Beiriebsflöchen des ehemaligen Kieswerks und legi sie

dem Stadtrat zur Entscheidung vor.

3. Die Verwaltung möge dem Siod’rro’r ous bourech’rlicherSichT berichten,

c. welche Anträge auf Erteilung von Bougenehmigungen sei’r 1963 zu den

Grundsiücken der Gemarkung Frouenberg FIST.Nr. 610/3, 610/4, 610/5,

610/15, 651 und 593/21 eingereicht wurden und auf welche Anlegen sie

ziel’ren,

b. welchen An’rrögen sioi’rgegeben wurde, welche Anrröge obgelehni

wurden und welche An‘rröge zurückgenommen wurden,

(3. welchen lnholi (Tenor) die jeweiligen Genehmigungen ho’r’ren/hoben,

. sofern sie en‘eih‘ wurden und noch nich’r erloschen sind,

d. ob die Genehmigungen un’rer Nebenbesflmmungen erteilt wurden und

welchen Inhol’r eiwoige Nebenbes’rirnmungen hoffen, sofern die

Genehmigungen noch nicht erloschen sind,

e. ob noch nicht erloschene Genehmigungen nur abweichend zum

jeweiligen Anircig erteilt wurden und ggf. warum nur eine modifizierende

Gewährung erfolgte, .

f. ob in den Bescheiden Rückbouverpfiich’rungen enthalten waren und wenn

jo, Unter welchen Vorousse‘rzungen diese stehen,



ob in den vergangenen Johren sei'r der Beiriebssiillegung des ehemaligen

„Buchenrieder“—Be’rriebs Bußgeidverfohren betrieben wurden oder ein

oufsichiliches Einschreiien noiwendig wurde,

ob eine Dokumeniofion der Nuizungsvernöiinisse sei’r der Beiriebssiillegung

verwoliungssei’rig ok’renkundig is’r,

ob noch dem Erlass eines Bußgeldbescheids im vergangenen Jahr

bououfsichiliche Anordnungen getroffen wurden, '

wenn Anordnungen getroffen wurden, welche und wenn keine getroffen

wurden, worum nicht,

ob aus Sichi der Verwoh‘ung die auf den genonnien Grundstücken

oufzufindenden Anidgen noch Bes’rondsschuiz genießen.

4. Ferner berich’re’r die Verwol’rung ous irnmissionsschuizrech‘rlicher Sicht

0. welche Anträge auf irnmissionsschuizrechiliche Genehmigungen seii 1963

zu den Grundstücken der Gemarkung Frouenberg FIST.Nr. 610/3, 610/4,

610/5,610/15,651 und 593/21 eingereich’r wurden und dufweiche Anlogen

sie ziehen, ' .

welchen An'rrögen sioh‘gegeben wurde, welche Aniröge dbgelehmL

wurden und weiche Aniröge zurückgenommen wurden,

weichen Inholi (Tenor) die jeweiligen Genehmigungen notien/hoben

sofern sie erteilt wurden und noch nicht erloschen sind,

ob die Genehmigungen mii Nebenbes’rimmungen erlossen oder mi’r

solchen verbunden wurden und welchen Inholi e’rwoige

Nebenbes’rimmungen hoh‘en, sofern die Genehmigungen noch nich’r

erloschen sind,

ob noch nicht erloschene Genehmigungen nur obweichend zum

jeweiligen Anirog erieil’r wurden und ggf. worum nur eine modifizierende

Gewährung erfolg’re,

ob in den Bescheiden Rückbouverpflichiungen enihoi’ren waren und wenn

jo, unierwelchen Voraussetzungen diese stehen,

ob in den vergangenen Jahren seit der Be’rriebss’riilegung des ehemaligen

„Buchenrieder“-Be‘rriebs Bußgeldverfohren betrieben wurden oder ein

oufsich’rliches Einschreiien noiwendig wurde,

ob eine Dokumentation der Nuizungsverhöl’rnisse sei’r der Beiriebss’rillegung

verwol’rungssei’rig okienkundig is’r,

ob noch dem Erloss eines Bußgeldbescheids im vergangenen Jahr

Anordnungen auf der Grundlage des BImSchG/BoylmSchG getroffen

wurden,

wenn Anordnungen getroffen wurden, welche und wenn keine ge’rroffen

wurden, worum nicht, ‘

ob aus Sicht der Verwoliung die auf den genonm‘en Grundsiücken

oufzufindenden Anlogen noch Besiondsschuiz genießen.



5. Die Verwoliung bericniei Überdies,

0. ob Erkenntnisse zu einer Belastung der unier Ziff. 1 gendnn’ren Grundstücke

mi’r Alilosien vorliegen,

b. sei’r wenn das Umwel’rom’r Kenntnis von der Nutzung ols Logerflöche für

Abfdll/Bouscnu’ri ho’r,

0. welche Maßnahmen ergriffen wurden oder worum ggf. Maßnahmen

un’rerlossen wurden,

d. ob Beprobungen zu eiwoigen Schadstoffen an den Lagersioffen und im

Boden durchgeführt wurden und welche Erkenntnisse ddrous hervorgingen

oder worum derdr’rige Moßnohmen unieridssen wurden.

Begründung:

Durch den Beschluss des Bousencn‘s vom 16. Juli 2021 wurde ein Verfahren zur Änderung
des Deckbldi’rs Nr. 4 des Bebouungsplons 07-86 eingeleitet. Mit dem domdligen Beschluss
soil’ren Nutzungen für Spononlogen und zu Nonerholungszwecken verfolgt werden.
Zwischenzeiilich ist ein An’rrdg duf Errichtung einer Logers’rö’rie, unter anderem für
gefährliche Abfölle, eingegangen.

Aus Sicht der Fraktion ist die Lagerung gefährlicher Abfölle ongrenzend des
Ndherholungsgebieis Gre’rlmühle un’rrogbor. Daher sollte ein Nuizungsmix auf den
Flächen eidblien‘ werden, der die Flächen zum Ndherholungsgebiei Greilmühle hin
obrundei. Zudem soliie mit Blick auf die BiSneu die Anioge eines öffentlichen
Pendlerporkploizes im Bereich des ehemaligen Kieswerks erwogen werden, um dem mii
einer Bundesstraße sieis einhergehenden Pendlerverkehr berei’rs nahe an der LA 14 eine
Pdrkmöglichkeii zu geben und den bestehenden Pdrkploiz om Bodesee von Pendlern
oder LKW in Ruhepdusen zu verschonen. Zudem is’r irn Pldngebiei die Errichtung neuen
der Feuerwache Frduenberg ouf FlS’r.Nr. 593/20 ZU berücksichtigen und auch einem
Übungsgelönde für die Feuerwehr subs’rdnzieil Raum zu geben. Insoweit is’r es
bedouerlich, ddss seii dem Aufsiellungsbeschluss im Juli 2021 keine Forischriiie für diese -
sicherheitsrelevonien Einrichtungen erkennbar sind, sondern sioi’rdessen eine Logersiöi’re
fÜr gefährliche Abfölle vorgelegt wird. Im Rahmen der weiteren Pldnungen könnte auch
bei weiteren Bioulicn’rorgdniso’rionen etwaiger Flöchenbedorf dngefrdgi werden (2.8.
Vergrößerung/Verldgerung THW-Übungsgelönde).

Angesichts des bestehenden siödieboulichen Misssidnds der Gewerbebrdche mi‘r wohl
derzeit illegdler Nutzung dls Logerplo‘rz sowie der in Beirdch’r kommenden Fesiseizungen
öffentlicher Fiöcnen isi der Erlass einer Vorkdufsrech’rssoizung zu prüfen, um im Falle einer
Veräußerung die Flächen in siödiisches Eigenium Überführen und die Umse’rzung der
künftigen Pldnkonzep’rion sicherstellen zu können. Angesich’rs des ougenföliigen Zus’rdnds



einer Indusfriebroche ist ouch nicht ersichtlich, warum die S’rod’r befris’re’res Baurecht und

den Eigentümer ggf. Plonungsgewinn gewähren soll’re.

Mih‘els des Frogenkofologs soll eruier’r werden, auf welche bestehenden Anlagen im

Rohmen der künftigen Festsetzungen obwögungsfehlen‘rei Rücksicht zu nehmen is’r und

ob im Rahmen der FesTse’rzungen ouf e’rwcxige Alflos’ren einzugehen isT. Ferner bes’reh’r ein

Aufklörungsin’reresse im Rahmen des Uberwochungsrechfs des S’rodfro’rs, wie in den

vergangenen Jahren mi’r den Nutzungsverhdlfnissen auf den beschriebenen

Grundstücken unweit eines Noherholungsgebie’rs verwol’rungssei’rig umgegangen wurde,

nachdem dort ein Kiesobbou offenkundig schon sei’r mehreren Jahren nicht mehr

erfolgte.

gez. gez. \

Rudolf Schnur Ludwig Schnur

Fro kfionsvorsifzender ‘ Sfod’rrct

für die‘ Fraktion Ansprechpartner


